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 Unterrichtung
 durch die Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes
 zu dem Übereinkommen des Europarates vom 16. Mai 2005
 zur Bekämpfung des Menschenhandels
 – Drucksache 17/7316 –

 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates
 Die  Bundesregierung  äußert  sich  zur  Stellungnahme  des
 Bundesrates  zum  Entwurf  eines  Gesetzes  zu  dem  Überein-
 kommen  des  Europarates  vom  16.  Mai  2005  zur  Bekämp-
 fung des Menschenhandels wie folgt:

 Die  Bundesregierung  begrüßt,  dass  der  Bundesrat  das  mit
 der  Ratifizierung  verbundene  Anliegen  der  Bundesregierung
 unterstützt, Menschenhandel effektiv zu bekämpfen.

 Zutreffend  verweist  der  Bundesrat  in  Nummer  2  darauf,  dass
 zugunsten  des  Schutzes  der  Opfer  von  Menschenhandel  die
 „Richtlinie  2004/81/EG  des  Rates  vom  29.  April  2004  über
 die  Erteilung  von  Aufenthaltstiteln  für  Drittstaatsangehö-
 rige,  die  Opfer  des  Menschenhandels  sind  oder  denen  Bei-
 hilfe  zur  illegalen  Einwanderung  geleistet  wurde  und  die  mit
 den  zuständigen  Behörden  kooperieren“  bereits  durch  das
 „Gesetz  zur  Umsetzung  aufenthalts-  und  asylrechtlicher
 Richtlinien  der  Europäischen  Union  vom  19.  August  2007“

 in  deutsches  Recht  umgesetzt  wurde.  Damit  sind,  wie  der
 Bundesrat  unter  Nummer  3  zutreffend  feststellt,  die  durch
 die  Regelungen  des  Übereinkommens  entstehenden  Ver-
 pflichtungen  der  Vertragsparteien  bereits  heute  im  nationa-
 len deutschen Recht verwirklicht.

 Die  Bundesregierung  begrüßt  ferner,  dass  der  Bundesrat  in-
 soweit  die  Auffassung  der  Bundesregierung  teilt  und  ver-
 weist  auf  die  entsprechenden  Ausführungen  in  der  dem
 Übereinkommen  beigefügten  Denkschrift.  Die  Bundesregie-
 rung  prüft  zurzeit,  inwieweit  die  „Richtlinie  2011/36/EU  des
 Europäischen  Parlamentes  und  des  Rates  vom  5.  April  2011
 zur  Verhütung  und  Bekämpfung  des  Menschenhandels  und
 zum  Schutz  seiner  Opfer  sowie  zur  Ersetzung  des  Rahmen-
 beschlusses  2002/629/JI  des  Rates“,  die  bis  zum  6.  April
 2013  in  nationales  Recht  umgesetzt  sein  muss,  gesetzgeberi-
 schen Handlungsbedarf auslöst.
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